
  60-52 

Satzung 
über den Denkmalbereich "Historischer Stadtkern Schwerte" 

Präambel 

Aufgrund des § 5 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-
Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 11. März 1980 (GV NW Seite 226/SGV NW 224) in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. August 1984 (GV NW Seite 475/SGV NW 2023) hat der Rat der Stadt 
Schwerte in seiner Sitzung am 14.09.1989 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1  
Örtlicher Geltungsbereich 

(1) Der Grundriss des "Historischen Stadtkerns Schwerte" wird als Denkmalbereich im Sinne des § 2 
Absatz 3 Denkmalschutzgesetz festgesetzt und unter Schutz gestellt. 

(2) Der Denkmalbereich wird folgendermaßen begrenzt: 

a) südöstlich durch den Mühlenstrang bis zum Grundstück Flur 30, Flurstuck 261, 

b) nordöstlich entlang der Grundstücksgrenzen der Parzellen Flur 41, Flurstücke 120, 121 und 
Flur 29, Flurstücke 149, 175, 174, 157,  

c) nordwestlich durch die nordwestliche Seite der Straße "Nordwall", 

d) südwestlich durch die südwestliche Seite der Straßen "Westwall", "Hagener Straße" sowie der 
"Ruhrstraße", 

e) südlich entlang der Grundstücksgrenzen der Grundstücke Flur 32, Flurstucke 182, 186, 103/3, 
103/2, 323, 322. 

Der örtliche Geltungsbereich ist in einem Lageplan "Maßstab 1:1.000" dargestellt. 

Dieser Plan bildet einen Bestandteil dieser Satzung (Anlage 1 der Satzung). 

§ 2  
Sachlicher Geltungsbereich 

Im Geltungsbereich dieser Satzung ist der mittelalterlich geprägte Stadtgrundriss geschützt. Vorhaben 
innerhalb der in § 1 festgesetzten Abgrenzung bedürfen der Erlaubnis nach § 9 DSchG NW. 

Zum Stadtgrundriss gehören: 

(1) der Verlauf und die Lage der Straßen, Gassen und Plätze mit ihren historischen Baufluchten. 
Charakteristisch sind die der ehemaligen Umwallung parallel folgenden Ringstraßen sowie die in 
Richtung und Breite unstet verlaufenden, sich verastelnden inneren Straßen, die unregelmäßig be-
grenzt bebaute Quartiere umschließen. 

(2) die Parzellenstruktur mit überwiegend kleinteilig zugeschnittenen Grundstücken entlang der 
Straßen und größeren Parzellen in den Straßenraum abgewandten Zonen, 
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(3) der sich durch Geländeform und Parzellengrenzen abzeichnende mittelalterliche Burgplatz (heute 
"Wuckenhof"), dessen Ablesbarkeit nicht durch Grundstücksveränderungen und Bebauung ge-
mindert werden darf, 

(4) die sich an das ehemalige Burggelände nördlich anschließende, dann die Gasse am Kirchhof 
begleitende Geländekante als Indiz einer hier vermuteten ersten Befestigung. Dieser Gelände-
versprung darf nicht durch Egalisierung verändert werden. Bei einer Überbauung sollte er erkenn-
bar bleiben. 

(5) der Mühlenstrang, der als schmaler Bach den Verlauf der Ruhr vor 1719 markiert und zudem Teil 
des mittelalterlichen Befestigungswerks war. Als stadtbaugeschichtliches Dokument sollte er auch 
in Zukunft möglichst offen gehalten werden. An seinem Verlauf dürfen keine wesentlichen Ände-
rungen vorgenommen werden. 

In Zweifelsfällen ist bei Änderungsvorhaben, die die Schutzgegenstände der Absätze 1 bis 6 betreffen, 
zur Beurteilung das Urkataster von 1828 heranzuziehen. 

Das Urkataster ist als Anlage 2 nachrichtlich beigefügt. Die geschützten Elemente des Stadtgrundris-
ses sind aus dem farbig angelegten Plan, der als Anlage 1 Teil der Satzung ist, zu entnehmen. 

§ 3  
Begründung 

Der Altstadtgrundriss ist für die Geschichte der Stadt Schwerte von erheblicher Bedeutung, weil man 
annehmen darf, dass er sich seit seiner Entstehung im 15. Jahrhundert in seinen wesentlichen Bestand-
teilen erhalten hat. Das Urkataster von 1828 beweist, dass Straßennetz und Parzellenstruktur - von 
wenigen Änderungen abgesehen - auch heute noch so vorhanden sind. Vergleichsbeispiele und 
geschichtliche Quellen berechtigen zu dem Schluss, dass zwischen Entstehung im 15. Jahrhundert und 
erster katastermäßiger Aufnahme 1828 keine prinzipiellen Grundrissänderungen anzunehmen sind. 
Die Erhaltung des Altstadtgrundrisses als wichtiges Geschichtsdokument liegt deshalb im öffentlichen 
Interesse. 

Der Bereichsschutz des Altstadtkerns beschränkt sich auf den Grundriss, weil die aufstehende Bebau-
ung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in jüngster Zeit stark erneuert wurde und im 
Zusammenhang kaum noch ein geschlossenes historisch geprägtes Bild vermittelt. 

Einzelne denkmalwerte Gebäude erhalten den notwendigen Schutz durch Eintragung in die Denkmal-
liste. Die Liste der Baudenkmäler ist dieser Satzung nachrichtlich beigefügt. 

Einen Überblick über die Stadtgeschichte mit Beschreibung und denkmalpflegerischer Würdigung der 
Schutzgegenstände gibt das Gutachten des Landschaftsverbandes, das dieser Satzung ebenfalls 
nachrichtlich beigefügt ist. 

§ 4  
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage 2 
zur Denkmalbereichssatzung "Historischer Stadtkern Schwerte" 
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Nachrichtliche Anlage zur Denkmalbereichssatzung 
"Historischer Stadtkern Schwerte" 

Eingetragene Denkmäler gem. § 3 Denkmalschutzgesetz im Bereich der Denkmalbereichssatzung 
"Historischer Stadtkern Schwerte" 

1. St.-Viktor-Kirche, Am Markt 

2. Altes Rathaus, Brückstr. 

3. Wohnhaus Brückstr. 9 

4. Calvin-Haus, Große Marktstr. 2 

5. Wohnhaus Große Marktstr. 4 

6. Wohnhaus Große Marktstr. 6 

7. Wohnhaus Große Marktstr. 8 

8. Wohnhaus Große Marktstr. 10 

9. Wohnhaus Große Marktstr. 11 

10. Wohnhaus Große Marktstr. 12 

11. Wohnhaus Ostenstr. 16 

12. Wohn- und Geschäftshaus Ostenstr. 18 

13. Wohnhaus Hellpothstr. 8 

14. Wuckenhof, Kötterbachstr. 2 

15. Wohnhaus Kötterbachstr. 4 

16. Wohnhaus Kötterbachstr. 9 

17. Wohnhaus Kötterbachstr. 10 

18. Wohnhaus Kötterbachstr. 12 

19. Wohnhaus Kötterbachstr. 13 

20. Wohnhaus Kötterbachstr. 14 

21. Wohnhaus Kötterbachstr. 15 

22. Wohnhaus Kötterbachstr. 18 

23. Wohnhaus Kötterbachstr. 20 

24. Wohnhaus Kötterbachstr. 22 

25. Wohnhaus Kötterbachstr. 24 

26. Wohnhaus Kötterbachstr. 26 

27. Wohnhaus Mühlenstr. 22 
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28. Wohnhaus Mühlenstr. 24 

29. Wohn- und Geschäftshaus Ostenstr. 11 

30. Wohnhaus Wallstr. 1 

31. Wohnhaus Wallstr. 2 

32. Wohnhaus Wallstr. 4 

33. Wohnhaus Wallstr. 6 

34. Wohnhaus Wallstr. 9 

35. Wohnhaus Kampstr. 4 

36. Wohnhaus Kampstr. 6 

37. Wohnhaus Kampstr. 8 

38. Wohnhaus Westenort 1 

39. Wohnhaus Westenort 6 

40. Wohnhaus Westenort 12 

41. Wohnhaus Westenort 14 

42. Wohnhaus Westenstr. 5 

43. Wohnhaus Westenstr. 7 

44. Wohnhaus Westenstr. 11 

45. Wohnhaus Brückstr. 26 

46. Wohnhaus Ostenstr. 17 

47. Wohnhaus Jägerstr. 13 

48. Wohnhaus Ostenstr. 19 

49. Wohnhaus Kampstr. 23 

50. Wohnhaus Kampstr. 24 

51. Wohn- und Geschäftshaus Mühlenstr. 25 

52. Wohnhaus Südwall 9 

Stand: 15.04.1987
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Nachrichtliche Anlage zur Denkmalbereichssatzung 
"Historischer Stadtkern Schwerte" 

Ergänzung der eingetragenen Denkmäler gern. § 3 Denkmalschutzgesetz im Bereich der Denkmalbe-
reichssatzung "Historischer Stadtkern Schwerte" 

1. Wohn- und Geschäftshaus Brückstraße 23, 23 a 

2. Wohn- und Geschäftshaus Hellpothstraße 3 

3. Fassade Wohn-/Geschäftshaus Hüsingstraße 1 

4. Wohn- und Geschäftshaus Hüsingstraße 30 

5. Wohnhaus Kampstraße 29 

6. Wohnhaus Nordstraße 13 

Stand: 15.10.2000
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Übersichtsplan zur Denkmalsatzung 
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